
Allgemeiner Preis der Grundversorgung der energis GmbH Haushalt 
unverändert seit 01.01.2024

Wärmestrom*

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 155,04 € 146,94 €

Grundpreis pro Monat 12,92 € 12,25 €

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 39,51 Ct 27,19 Ct

Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlichen einfließenden Kostenbelastungen

In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr 130,29 € 123,48 €

Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde 33,20 Ct 22,85 Ct

In den Netto-Endpreis fließen ein: Euro/Jahr Cent/kWh Euro/Jahr Cent/kWh

Stromsteuer 2,050 2,050

Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 1,320 0,110

Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,275 0,275

Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung 0,643 0,643

Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes 0,656 0,656

Als Entgelte des Netzbetreibers Gemeindewerke Wadgassen fließen ein:

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde 9,24 2,74

Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz 55,00 0,00

Messstellenbetrieb 13,00 22,47

Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 68,00 14,184 22,47 6,474

Rechnerisch ergibt sich damit als Versorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen 
(Energiebeschaffung und Vertrieb inkl. Marge):

am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 62,29 101,01

am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 19,018 16,376

Information zu den Strom- und Wärmestrompreisen 
der energis GmbH
(gültig ab 01.04.2024 im Niederspannungsnetz der Gemeindewerke Wadgassen GmbH)

energis GmbH 
Postfach 10 28 62  |  66028 Saarbrücken  |  T 0681 9069-0  |  F 0681 9069-1435  |  www.energis.de
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*Die hier genannten Preiskonditionen gelten nur für steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit separatem Zähler und Abschluss einer Vereinbarung nach § 14a EnWG 
vor dem 01.01.2024

Informationen zu den Voraussetzungen der Umlagen-Privilegierung nach dem Energiefinanzierungsgesetz erhalten Sie unter www.energis.de/stromantworten


